
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag·a Selma Yildirim, Katharina Kucharowits, Genossinnen und 

Genossen 

zum Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage (481 d.B.) Bundesgesetz, 

mit dem Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden (Hass-im-Netz

Bekämpfungsgesetz, HiNBG) (516 d.B.) 

eingebracht in der 69. Sitzung des Nationalrates am 10. Dezember 2020 zu TOP 1 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der vorliegende Gesetzesentwurf wird wie folgt abgeändert: 

1. In Art. 1 Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzesbuches lautet in Z 2 § 20 

Abs. 2 wie folgt: 

„(2) Wird in einem Medium im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Arbeit- und 

Dienstnehmers dieser in seinem Ansehen oder seiner Privatsphäre verletzt und ist 

dieses Verhalten geeignet, die Möglichkeiten des Arbeit- oder Dienstgebers den 

Arbeit- oder Dienstnehmer einzusetzen, nicht unerheblich zu beeinträchtigen oder 

das Ansehen des Arbeit- oder Dienstgebers erheblich zu schädigen, so hat dieser 

unabhängig vom Anspruch des Arbeit- oder Dienstnehmers einen eigenen 

Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung. In diesem Fall ist die Zustimmung des 

betreffenden Arbeit- oder Dienstnehmers einzuholen. Entsprechendes gilt für 

ehrenamtlich tätige Organe einer Körperschaft." 

2. In Art. 8 Änderung des Strafgesetzbuches lautet in Z 2 § 120a samt Überschrift wie 

folgt: 

„§ 120a. (1) Wer absichtlich eine Bildaufnahme der Genitalien, der Schamgegend, 

des Gesäßes, der weiblichen Brust oder der diese Körperstellen bedeckenden 

Unterwäsche einer anderen Person, die diese Bereiche gegen Anblick geschützt hat 

oder sich in einer Wohnstätte oder in einem gegen Einblick besonders geschützten 

Raum befindet, ohne deren Einwilligung herstellt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 
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Zu 1. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit 

gleicher oder strengerer Strafe bedroht ist, wer eine durch eine Tat nach Abs. 1 

hergestellte Bildaufnahme einem Dritten zugänglich macht oder veröffentlicht. 

(3) Der Täter ist nur mit Ermächtigung der verletzten Person zu verfolgen." 

Begründung 

Bei dem gegenständlichen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch handelt es sich 

zwar um einen originären Anspruch der Arbeitgeberinnen , dieser wurzelt aber dennoch in 

Persönlichkeitsrechten der Arbeitnehmerinnen . Und da es hier vor allem um die 

Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmerinnen geht, die (natürlich) auch im 

Arbeitsverhältnis zu schützen sind , ist zu regeln , dass Arbeitgeberinnen nur unter 

Einbeziehung der betroffenen Arbeitnehmerinnen dagegen vorgehen können. 

Zu 2. 

Heimliche intime Fotos von Frauen und Mädchen zu machen und dann womöglich noch 

im Netz zu verbreiten , ist ein schwerer Angriff auf die Integrität von Frauen und Mädchen 

und keinesfalls eine Ehrenbeleidigung. Insofern war die Herabsetzung des Strafrahmens 

im Grundtatbestand in der Regierungsvorlage - gegenüber dem Entwurf - auf sechs 

Monate kritikwürdig. Mit dem Strafmaß von sechs Monaten würde der neue Tatbestand in 

eine gewisse Nähe von Bagatelledelikten gerückt werden. 
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